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Feststellung der Eignung als Ausbildungsstätte für den Beruf „Fachangestellte/r 
für Medien- und Informationsdienste“ Fachrichtung Archiv nach § 32 BBiG 

 
Stand: 06.01.2021 

 
 
 
1. Betriebliche Voraussetzungen 

            bitte ankreuzen bzw. ausfüllen 
 
 

1.1. Verwahrt das Archiv öffentliches Archivgut im Sinne    ja nein  
 des Brandenburgischen Archivgesetzes? 
 
1.2. Ist eine Funktion als Endarchiv gegeben?    ja nein

  
1.3. Wird das Archiv hauptberuflich geleitet?     ja nein 
 
1.4. Verfügt das Archiv über regelmäßige Öffnungszeiten?  ja nein 
 
1.5. Ist ein Bestandsumfang von mindestens 500 lfm Archivgut  ja nein 

vorhanden? 
 

1.6. Reichen die Bestände mindestens in das 19. Jahrhundert   ja nein 
zurück?  

 
1.7. Ist gewährleistet, dass Archivalien verschiedener Provenienzen ja nein 

bzw. (in kommunalen Archiven) Teilprovenienzen vorhanden sind? 
 

1.8. Spiegeln die Bestände ein gewisses Maß an Vielfalt der Über- ja nein 
lieferungsformen (z.B. differenzierte Sachaktenregistratur,  
Einzelfallakten, Karteiüberlieferung, Nachlassüberlieferung) wider? 

 
1.9. Verfügt das Archiv über ein Archivinformationssystem  

(Erschließungssoftware)?        ja nein 
 
1.10. Deckt das Archiv alle für die berufspraktische Ausbildung  ja nein 

geforderten Ausbildungsinhalte ab? 
 
1.11. Wenn nein, welche Kooperationspartner (z.B. Zwischen-  ................... 

Archiv, Archiv mit älteren Aktenbeständen) sind erforderlich?   
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2. Personelle Voraussetzungen 
 
2.1. Liegt eine fachbezogene Berufsausbildung der    ja nein 

Ausbilderin/des Ausbilders vor?    
Wenn ja, welche?  (bitte Nachweis beifügen!) 
 
.................................................................................................... 

 
2.2. Liegt eine mindestens einjährige Berufserfahrung    ja nein 

der Ausbilderin/des Ausbilders vor? 
 
2.3. Wenn keine fachbezogene Berufsausbildung vorliegt, hat   ja nein 

die Ausbilderin/der Ausbilder mindestens das Eineinhalbfache  
der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist (4,5 Jahre) 
in einer entsprechenden Einrichtung gearbeitet?  
(wenn nicht, bitte genaue Zeitdauer angeben) 
 

2.4. Besitzt die Ausbilderin/der Ausbilder die persönliche Eignung ja nein 
gemäß § 29 BBiG? 

 
2.5. Besitzt die Ausbilderin/der Ausbilder die erforderlichen   ja nein 

berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse  gemäß § 30 BBiG?  
 

a) Hat die Ausbilderin/der Ausbilder die Ausbildereignungs-  ja nein 
prüfung nach der Ausbildereignungsverordnung abgelegt?  
(bitte Nachweis beifügen!) 
 
b) Ist die Ausbilderin/der Ausbilder vom Nachweis der berufs- ja nein 
und arbeitspädagogischen  Eignung befreit worden? 
(bitte Nachweis beifügen!) 
 
c) Hat er die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen ja nein 
Kenntnisse auf sonstige Weise erworben?  
(wenn ja, bitte kurze Darstellung, bitte Belege beifügen!)  
 
..................................................................................................... 

 
2.6. Ist die Ausbilderin/der Ausbilder vollbeschäftigt?   ja nein 
 
2.7. Ist gesichert, dass regelmäßig ein angemessener Teil der   ja nein 

Arbeitszeit für die Ausbildung zur Verfügung steht? 
 
2.8. Ist gesichert, dass die/der Auszubildende auch bei Ausfall der ja nein 

Ausbilderin/des Ausbilders betreut werden kann? 
Wenn ja, wie?        ................... 
 

2.9. Ist die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen    ja nein 
gewährleistet?    


